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§ 25 K|BG

KJIBG - Kinder- und Jugendlichen-Beschaftigungsgesetz 1987

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

1. (1)Der Dienstgeber hat die Jugendlichen Gber die Durchfihrung von Jugendlichenuntersuchungen gemaf§ 132a
ASVG rechtzeitig zu informieren, sie Uber den Sinn dieser Untersuchungen zu belehren und sie zur Teilnahme
anzuhalten. Den Jugendlichen ist die fur die Durchfiihrung der Jugendlichenuntersuchungen erforderliche Freizeit
unter Fortzahlung des Entgelts zu gewahren.

2. (1a)Ergibt die Beurteilung gemalRR & 23 Abs. 1 eine Gefahr fur die Sicherheit oder Gesundheit des Jugendlichen, so
hat der Dienstgeber dafiir Sorge zu tragen, daR in jahrlichen Abstédnden eine Untersuchung gemal3 §8 132a ASVG
stattfindet.

3. (2)Die Jugendlichenuntersuchungen gemal § 132a ASVG sind bei Jugendlichen, die erstmalig eine Beschaftigung
angetreten haben, tunlichst binnen zwei Monaten durchzufihren. Wenn dies der Wahrnehmung der Belange des
Arbeitnehmerschutzes dient, kann durch Verordnung bestimmt werden, daf3 die Ergebnisse dieser erstmaligen
Jugendlichenuntersuchungen noch vor ihrer Auswertung im Sinne des 8§ 132a Abs. 6 ASVG der fir die
Durchfuhrung des Arbeitnehmerschutzes jeweils zustandigen Behorde zuzuleiten sind.

4. (3)Durch Verordnung kénnen fur Jugendliche, die in Betrieben beschaftigt sind, fur die das
Arbeitnehmerinnenschutzgesetz, BGBI. Nr. 450/1994, nicht gilt, unter sinngemafRer Anwendung des 5.
Abschnittes des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes Vorschriften Uber gesundheitsgefahrdende Tatigkeiten,
Eignungsuntersuchungen und die Uberwachung des Gesundheitszustandes erlassen werden.

In Kraft seit 01.07.2003 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/132a
https://www.jusline.at/gesetz/kjbg/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/132a
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/132a
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/132a
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_450_0/1994_450_0.pdf
file:///

	§ 25 KJBG
	KJBG - Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987


